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7. Gefahrenübergang
7.1 Mit Absendung der Ware geht die Gefahr in allen Fällen auf den Besteller über

8. tängelrüge, Gewährleistung und Haftung
8.1 Der Liefergegenstand ist unvezüglich nach Emplang zu ptrlten. Mängel sind unvezüglich,

spätestens jedoch innerhalb 10 Tagen nach Erhalt durch shriftliche Anzeige an den
Lieferer zu rügen.

82 Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt nach Wahl des Lieferers Nachbesserung der feh-
lerhaften Ware oder Ersulieferung. Hierfrlr ist dem Lieferer die erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu gwähren. Andemfalls entfältt die Gsährleistung. Bei Fehl$hlagen der
Nachbesrung oder EHL|ieferung kann der Besteller Wandlung oder Minderung verlan-
gen. Die Gsährleistung entfällt, wenn an dem Liefergegenstand Veränderungen und
Instandstungsrbeiten vorgenommen worden sind.

8.3 Die Haftung des Liefereß richtet sich ausschließlich nach den vorstehenden Verein-
barungen. SchadenersEansprüche des Bestellers aus Verschulden bei Vertragsschluß,
VerleEung vertraglicher Nebenpflichten und unerlaublen Handlungen oder aus sonstigen
Gninden sjnd ausgeshlown, es sei denn, sie beruhen auf Vorsu oder grobem Ver-
$hulden.

8.4 Hinsichtlich der Ausführung unserer Standardwerkeuge gelten unsre Katalogangaben,
die jedoch einer technischen Weiterentwicklung unteMorfen sind- Ourch diese
Weiterentwicklung bedingte Anderungen berechtigen nicht zu Reklmationen.

9. Eigentumsvorbehalt
9.1 Der Lieiarer behätt sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller

Zahlungen nebst etwaigen Kosten und Zinsn aus dem Lieferuertrag vor
9.2 Veräußert der Besteller die gelielerte Ware, wozu er im Rahmen seines ordnungsgemäßen,

Geschäftsbetriebes berechtigt ist, so tritt er hiermit jetzt schon bis zur völligen Tilgung alle_r
Forderungen des Llefereß die ihm aus den Verkäufen entstehenden Forderungen gegen

sine Abnehmer mit allen Nebenrtrhten an den Lieferer ab. Übersteigt der Wert der dem
Lieferer gegebenen Sicherungen die Forderungen des Liefere6 um insgefft mehr als
200/0, so ist der Lieterer auf Verlangen des Bestelleß insweit zur Rückübertragung von
Werten nach Wahl des Lieferers bis zur Unterschreitung der genannten Sicher-
ungilertgrenze verpflichtet. Be- und veraöeitete Ware gilt als Vorbehaltsilare im Sinne
diesr Bedingungen. Wird die Vorbehattsare mit anderen, dem Lieferer nicht gehörenden,

Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vemischt, e eMirbt der Lieferer das'
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungwertes der Vorbehaltsare
zum Rechnungwert der anderen veMendeten Ware zur Zeit der Veraöeitung oder
Vemi$hung. Die so entstehenden Miteigentumsrechte gellen als Vorbehaltware im Sinne
diesr Bedingungen.

9.3 Der Lieferer ist bershtigt, die Herausgabe der gelielerten Ware zu verlangen, wenn der
Besteller seinen Zahlungsverpllichtungen nicht nachkommt.

I O. Erfüllungsort und Gerichtsstand
10.1 Erftillungsrt für alle Verpflichtungen aus diesm Vertrag ist Birkenfeld.
10.2 Ausshließlicher Gericht$tand für Lieferungen und Zahlungsbedingungen ein$hließlich

Scheck- und Wechselklagen $wie sämtliche, ilischen den Parteien sich ergebenden
Streitigkeiten ist, seie der Besteller Vollkaufmann ist, Birkenfeld.

ll. Anwendbares Recht
'11.1 Auf die gegenseitigen Rechtsbeziehungen findet aushließllch das in der BRD geltende

Recht Anwendung.

'l 2. Verbindlichkeiten des Vertrages
'12.1 Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksmkeit einzelner PunKe siner Bedin-

gungen im übrigen veöindlich.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

l. Allgemeines
1.1 Verkaut und Lieferung erfolgen nur zu den nachstehenden Bedingungen des Lieferers.

Bedingungen des Bestelleß verpflichten den Lieferer nicht, auch wenn ihnen nicht aus-
drückllch widersprochen wird.

2. Angebot
2.1 Das Angebot des Liefereß bezüglich PIeise und Liefermöglichkeit ist freibleibend.
2.2 Bei Sonderanfertigungen erlauben wir uns die bestellte Menge mit +/- 10% (aber min-

destens +/- .l Stück) auszuliefern.
2.3 Unser Mindestauftragswert beträgt 50,00 €.

3. Bestellungsannahme
3.1 Die Bestellung ist erst dann angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt oder aus-

geliefert wird. Telegrafische, telelonishe oder mündliche Ergänzungen, AMnderungen
oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der $hriftlichen Besuitigung durch
uns.

3-2 Der Besteller ist hir die Richtigkeit der von ihm zur Verfrigung zu stellenden Unterlagen wie
Zeichnung, Muster, Lehren und dergleichen verantwortlich. Eine Haftung unserersits im
Hinblick aul diesbezügliche Unrichtigkeit ist ausge$hlosn, weit uns nichtVorst oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

4. Preis und Zahlungen
4.1 Die Prei* sind freibleibend und verstehen sich ab Werk aushließlich lvl /St, und

VeHndkosten (Fracht, Verpackung, Veßicherung). Bei Post- und Expreßsendungen wer-
den die verauslagten Gebühren berechnet. Der Versnd erfolgt auf Rechnung und Gefahr
des Bestellers. Die Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückge-
nmmen.

4.2 Soweit nichts anderes vereinbart wird, ist die Zahlung innerhalb 30 Tagen rein netto zu
leisten.

4.3 Zahlungen an Vertreter ohne schrittliche Inkaswollmacht sind unzulässig.
4.4 Aufrechnungen mit beslrittenen Gegenforderungen sind unzulä$ig. Die Geltendmachung

eines Zunickbehaltungsrechts wegen nicht anerkennender oder nicht rechtskrättig festge-
steltter Gegenansprüche sind ausgeshlosn, sofern diese Anspnlche nicht auf demsl-
ben Vertragwerhältnis beruhen.

4.5 Der vereinbarte Preis beruht auf den dezeitigen lvaterialkosten und Löhnen. Falls sich
diese bis zur Auslieferung des AuftEges verändern, m erfährt auch der Preis eine
Veränderung entsprchend der prozentualen Veränderungen der Materialkosten und
Löhne.

5. Verzug
5.1 Bei Zahlungsveuug werden als Jahresinsn 40lo über dem Bundesbankdiskontstz, min-

destens aber 50/o berechnet. Bei Kaufleuten werden dies Zinsn ab Fälligkeit gemäß S
352, 352 HGB erhoben.

6. Lieferzeit
6.'1 Die Lieferlristen sind annähernd. Für ihre Einhaftung wird keine Verbindlichkeit üb€mom-

men. Wird der vereinbarte Temin überschritten, so ist eine angemese Nachftist zu st-
zen. Wird im Falle des Vezuges die gestellte Nachfrist nicht eingehalten, e kann der
Besteller zunicktreten. SchadeneMEanspnjche, Vertragstrafen us. sind ausgeshlos-
sen, außer im Falle grober Fahrläsigkeit und Vore?es. Höhere Gewalt jeder Art,
Betrieb$törungen und snstige außergsöhnliche Umstainde im eigenen Werk oder dem
des Unterlieferanten berechtigen, die Lieferverpflichtung ganz oder teilweise aufzuheben
oder die Liefezeiten hinaususchieben, ohne daß dem Besteller irgendwelche Anspniche
auf Erfüllung oder SchadenersaL, Rücktritt vom VertEg oder Annullierung des AuftEges
zustehen, außer bei grober Fahrlässigkeit oder VorsL.
Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ende der Liefergegenstand unser
Werk vedasn hat oder die VeMndbereit$haft der Ware mitgeleilt ist.

Sitz der Gesellschaft;
Dlxl Polytool GmbH Birkenfeld
HRB 500225
Ust - ldNr  DE144193182

Geschäftsführer:
Jean-Claude 869uin
Rolf Hergert

Sparkasse fforzheim Calw
(BLZ 666 500 85)
Kto.-Nr 931780
IBAN: DE65 6665 0085 0000 9317 80
SWIFf-BlC; PZHSDE66

Volksbank Pforzheim
(BLZ 666 900 00)
Kto.-NL 3178890
IBAN: DE74 6669 0000 0003 1788 90
SWIFT-BlC; VBPFDE66

äIT,(<'us*


